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SWK 34/2021, S 1435-1440;

Rechtssatz

Die in der Inkrafttretensbestimmung des § 28 Abs. 38 Z 1 UStG 1994 normierte "Einschränkung" der Anwendbarkeit

der geänderten Bestimmungen auf "neue" - nach dem 31. August 2012 begonnene - Miet- und Pachtverhältnisse sollte

nach den Gesetzesmaterialien lediglich zur "Vermeidung von Härten" dienen. Damit wollte der Gesetzgeber

o enkundig verhindern, dass die neue Rechtslage für zum normierten Stichtag bestehende Miet- und

Pachtverhältnisse ohne weiteres Zutun der betro enen Parteien zur Anwendung gelangt. Nur in derartigen Fällen

könnte überhaupt eine "Härte" darin erblickt werden, dass bei unverändertem Bestand - und unveränderten Parteien -

des Miet- und Pachtverhältnisses mit Inkrafttreten der geänderten Rechtslage die Ausübung der Option gemäß § 6

Abs. 2 UStG 1994 nicht mehr möglich wäre. Es kann dem Gesetzgeber angesichts des mit der Neuregelung des § 6 Abs.

2 letzter Satz UStG 1994 verfolgten klaren Ziels der Vermeidung unerwünschter steuerlicher Gestaltungen allerdings

nicht zugesonnen werden, die Anwendbarkeit der neuen Rechtslage auch dann ausschließen zu wollen, wenn nach

dem Inkrafttretensstichtag - und somit im Wissen um die geänderte Rechtslage - Dispositionen getro en werden, die

sich auf das Miet- oder Pachtverhältnis auswirken.
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